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Schrems, am 13. 10. 2021 

GZ: 004-3-6a/2021 

Niederschrift 
über die Wahl des Bürgermeisters, Ergänzungswahl in den Stadtrat sowie 

Wahl des Vizebürgermeisters der Stadtgemeinde Schrems 

Ort: Stadthalle Schrems, 3943 Schrems,  Dr.-Karl-Renner-Straße 1 
Beginn: 19.00 Uhr 
Vorsitz: als Vizebürgermeister: Peter Müller 

als Altersvorsitzender: Ernst Hobecker 
als Bürgermeister: Peter Müller 

Schriftführerinnen: StADir. Mag. Claudia Trinko /  Bed.  Carmen Fichtenbauer 

Tagesordnung 

1. Wahl des Bürgermeisters 

2. gegebenenfalls Ergänzungswahl in den Stadtrat 

gegebenenfalls Wahl des Vizebürgermeisters 

Feststellungen 

Vizebürgermeister Peter Müller stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass die Sitzung des 
Gemeinderates ordnungsgemäß durch ihn einberufen wurde (§ 115, Abs. 1, NO GO) und 
fristgerecht stattfindet. 

Anwesende: 

SPÖ: Vizebürgermeister Peter Müller, Stadtrat Mag. Franz Ableidinger, Stadträtin 
Gabriele  Beer,  Stadtrat Ernst Hobecker, Stadtrat Michael Preissl, Gemeinderat 
Christian Floh, Gemeinderat Mag.  Marcel  Hobbiger BA, Gemeinderat Markus Hödl, 
Gemeinderat Roland Löffler, Gemeinderat Josef Nicht, Gemeinderat Martin 
Speychal, Gemeinderat Siegfried Weiss, Gemeinderätin Sabine Zibusch-Lavicka, 
Peter Zotter 

ÖVP: Stadträtin Beatrix Kainz, Stadtrat Dkfm. (FH) Tobias Spazierer, Gemeinderat 
Gregor Ableidinger, Gemeinderat Erich Brantner, Gemeinderat Stefan Kolm, 
Gemeinderat Dominik Leser, Gemeinderat Wolfgang Zibusch 

Liste Prinz: Gemeinderätin Mag. Viktoria Prinz, Gemeinderat Patrick Gutmayer 
FPÖ: Gemeinderat Walter  Hoffmann 
Grüne: Gemeinderat Ferdinand  Kammerer 

Entschuldigt sind abwesend: 



SPÖ: ---

 

ÖVP: Stadtrat Ing. Mag. David Süß, Gemeinderat Franz Brantner, Gemeinderätin Martina 
Diesner-Wais, Gemeinderat Philipp Löffler 

Liste Prinz: ---

 

FPÖ: ---

 

Grüne: ---

 

Unentschuldigt sind abwesend: 

SPÖ: ---

 

ÖVP: ---

 

Liste Prinz: ---

 

FPÖ: ---

 

Grüne: ---

 

* Der Altersvorsitzende führt den Vorsitz bis zur Annahme der Wahl durch den neugewählten 
Bürgermeister, der Bürgermeister danach und im Fall einer Neuwahl des Vizebürgermeisters und 
einer Ergänzungswahl, der Vizebürgermeister bei der Neuwahl des Bürgermeisters (§ 96 Abs. 3 
NÖ GO) 

1. Wahl des Bürgermeisters 

Vizebürgermeister Peter Müller übergibt den Vorsitz an den Altersvorsitzenden Stadtrat Ernst 
Hobecker. Stadtrat Michael Preissl schlägt Peter Müller als Bürgermeister vor. 

Zur Wahl des Bürgermeisters werden leere Stimmzettel verteilt. Zum Ausfüllen der Stimmzettel 
wird eine Wahlzelle zur Verfügung gestellt. Zur Abgabe der Stimmzettel wird eine Wahlurne 
bereitgestellt. Die Wahl erfolgt geheim. 

Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 

Das Mitglied des Gemeinderates Mag.  Marcel  Hobbiger, BA (SPÖ) 
Das Mitglied des Gemeinderates Beatrix Kainz (ÖVP) 

Nach Bewertung und Zählung der Stimmzettel gibt der Vorsitzende folgendes Ergebnis bekannt: 

abgegebene Stimmzettel: 25 
ungültige Stimmzettel: 1 
gültige Stimmzettel: 24 

Von den gültigen Stimmzetteln lauten: 

auf das Gemeinderatsmitglied Peter Müller 22 Stimmzettel 
auf das Gemeinderatsmitglied Michael Preissl 2 Stimmzettel 

Da auf das Mitglied des Gemeinderates Peter Müller mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, 
nämlich 22, lauten, gilt dieses als zum Bürgermeister gewählt (§ 99 Abs. 2, NO GO). 

Nachdem dieser über Frage des Altersvorsitzenden erklärte, dass er die Wahl zum Bürgermeister 
annimmt, übernahm er den Vorsitz und stellte in einer Grundsatzerklärung fest, dass er die 
Interessen aller Schremserinnen und Schremser wahrnehmen werde, auf gute Zusammenarbeit 
hoffe und dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. 



2. Ergänzungswahl in den Stadtrat 

Da das bisherige Stadtratsmitglied Peter Müller zum neuen Bürgermeister gewählt wurde, ist eine 
Ergänzungswahl in den Stadtrat erforderlich. Seites der SPÖ-Fraktion wird mittels 
Ergänzungswahlvorschlag gern. § 102 NÖ GO, welcher die erforderliche Anzahl an 
Unterschriften vorweist, vorgeschlagen, die Funktion eines Stadtrates mit Herrn Martin Speychal 
zu besetzen. Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 

Das Mitglied des Gemeinderates Mag.  Marcel  Hobbiger, BA (SPO) 
Das Mitglied des Gemeinderates Beatrix Kainz (ÖVP) 

Die mit Stimmzettel vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorschlag der SPÖ ergibt: 

abgegebene Stimmzettel: 25 
ungültige Stimmzettel: 6 
gültige Stimmzettel: 19 

Von den gültigen Stimmzetteln lauten: 

auf das Gemeinderatsmitglied Martin Speychal 19 Stimmzettel 

Gemeinderat Martin Speychal nimmt über Befragung des Bürgermeisters die Wahl an und ist 
daher zu einem Mitglied des Stadtrates gewählt. 

3.Wahl des Vizebürgermeisters 

Da der bisherige Vizebürgermeister zum Bürgermeister gewählt wurde, ist ein neuer 
Vizebürgermeister zu wählen (§ 105 NÖ GO). 

Gemeinderat Roland Löffler schlägt Stadtrat Michael Preissl als Vizebürgermeister vor. 

Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 

Das Mitglied des Gemeinderates Mag.  Marcel  Hobbiger, BA (SPÖ) 
Das Mitglied des Gemeinderates Beatrix Kainz (ÖVP) 

Nach Bewertung und Zählung der Stimmzettel gibt der Vorsitzende folgendes Ergebnis bekannt: 

abgegebene Stimmzettel: 25 
ungültige Stimmzettel: 4 
gültige Stimmzettel: 21 

Von den gültigen Stimmzetteln lauten: 

auf das Gemeinderatsmitglied Michael Preissl 21 Stimmzettel 

Da Stadtrat Michael Preissl mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, nämlich 21, lauten, gilt 
dieses als zum Vizebürgermeister gewählt. 

Ober Befragung des Bürgermeisters nimmt er die Wahl an. 

Der Niederschrift sind angeschlossen: 

1.Sämtliche Stimmzettel (getrennt verpackt nach Wahlgängen) 
2. Sämtliche Wahlvorschläge und Ergänzungswahlvorschläge 



Ende der Sitzung: 19.37 Uhr 

Unterschriften 

Der Altersvorsitzende: 

Der Bürgermeister: 

Der Vizebürgermeister: 

Mitglieder des Stadtrates: 

~ r U ilt, 

l~ 

Mitglieder des Gemeinderates: 

~
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